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AMTSEINFÜHRUNG DES NEUEN LANDVOGTS[ DER FREIEN AEMTER] , MARTIN
KLOTER, [ VORGENOMMEN DURCH STATTHALTER BEAT JA¬
KOB I . ZURLAUBEN]

"Ersarme liebe undt Getrüwe.

Nach unsers heilsarmen Erlösters gebührt Jn dem 1415 Jahr Zu Zytten des Con-

oilii zu Constantz als Herzog Frideriah  IV . vohn Österreich wegen

seiner widerspänigkheit so wol gegen dem Concilio als auch Keyser Sig-

m u n d i n vohn beedersyts Jn baan undt Acht gethan 3 undt darbey den Eydt-

gnossen 3 unerachtet eines 50 Jährigen fridens 3 Jn welchem sy dazemahlen gegen

den Herzogen stunden 3 gebetten wurde 3 Mit Krieg denselbigen anzegreiffen 3 Jst

eben auch under anderem dissere Herrschafft undt Landtvogty der Fryen Embteren
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durch Kriegsmacht an die dismahlige Regierende Ohrt gewachsen undt sithero

vohn denselbigen (gleichwol Ury vil Jahr hernach erst [ 1531 ] Jn die Mitregie¬

rung getretten ) bis anhero löblich undt wol beherschett worden . Undt weilen

nun den gebrüchen undt umbgang gemess dissere beherschung für künfftige zwey

Jahr an die stadt undt das ambt Zug gewachsen , also hatt denselbigen obglegen

sein sollen , dem Herkhommen nach für vermelte Landtvogty Einen Landtvogt zu

erwällen undt an unser gewohnten offendtlichen Landtsgemeindt den Edlen . . .

[Martin ] Klotter , alten Grossweibel , als einen mit sonderlichen qualiteten

undt Sanfftmuott begabten zu ernambsen . Worüber dann vohn Mein Gnedig Herren

undt Oberen [Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug] mir der befelch ertheilt

worden bevohrderst . . . Herrn Prelaten [von Muri , Fridolin I . S u m m e r e r ] ,

. . . Herrn Pater Priori [Hieronymus Troger]  undt einen ganzen wolerw.

Convent dero fründtlich gruss , alle beliebende fründtschafft , behahrliche Pro¬

tection undt schirmb anzepieten . Undt dan Jre lieben . . . underthanen aller

Gnad und oberkeitlicher Hilff bestendig zu versicheren , undt wolermelten Landt¬

vogt denselbigen vohrzustellen , mit gnädiger Erinnerung , das sy heuttigen

dags demselbigen die gebührende Huldigung , nach altem Herkhomen thun sollen,

durch alle underthenige gehorsambe so wol gegen den hohen oberkheiten Selb¬

sten als Jren Herrn Landtvogt Jederwylen zu leisten nüt underlassen sollen.

Hingegen dan wirdt er auch lut habenden befelchs dieselbige bey Jren alten

wolhergebrachten brüchen undt habenden Rechtsarminen verbleiben undt geschirmbt

sein lassen . Undt damit sy dann auch wüssen mögen , was sy nebendt Erstadtung

Jrer pflicht so wol gegen Ermelt . . . Herrn Prelaten undt dero wolwürdigen

Gottshus Mury als Jren Neüwen Landtvogt noch verners ze halten schuldig sindt,

wirdt man Jnen solche Articul nach altem harkhomen vohrlässen . Thun hiemit

desselben vermahnen , das sy solche merkhsam anhören undt sich alsdann befleis-

sen wollen , denselbigen nach müglichkheit stadt zethun undt nachzekhomen . Den

allerhöchsten pittende das er . . . seine Göttliche Gnad undt sägen verlyche
tt

Es folgt inhaltlich nochmals eine ähnliche Version , ebenso von
der Hand Beat Jakobs I . Zurlauben . Diese weicht insofern von der

ersten ab , als zu Beginn die 7 reg . Orte genannt werden und er¬
wähnt wird , dass der Vorgänger Kloters aus Underwalden [ Johann
Georg Schälin von Obwalden ] stamme . Möglicherweise wurde diese
zweite Fassung den Untertanen in den Freien Aemtern vorgetragen.
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